
 

Stadt Oestrich-Winkel 

im Rheingau 
 

Beschlussvorlage Nr: 2013/044 

 

Fachbereich: Eigenbetrieb Baubetriebshof 68.2 

Bearbeiter: Thomas Kempenich 

Aktenzeichen: 68.2 

 

Satzungsänderung Eigenbetrieb Baubetriebshof 

 

Verfahrensgang Termin 

 Betriebskommission Baubetriebshof 21.03.2013 

 Magistrat 15.04.2013 

 Stadtverordnetenversammlung 13.05.2013 

 
 

 

Beschlussantrag 
Der vorgelegte Entwurf der Satzungsänderung Eigenbetrieb Baubetriebshof Oestrich-
Winkel wird als Satzung beschlossen. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Begründung 
Die derzeitige Eigenbetriebssatzung sieht in § 4 nur einen einzigen Betriebsleiter vor. Aufgrund 

der bestehenden Probleme im Vertretungsfalle, welcher derzeit nicht geregelt ist, soll die 
Betriebsleitung in einen kaufm. Bereich und einen techn. Bereich aufgegliedert werden. 

 
Die derzeitigen Vorarbeiter des Baubetriebshofes sollen nunmehr als techn. Betriebsleiter 

fungieren, somit ist eine Vertretungsregelung zukünftig gewährleistet. 
 

Die Abweichungen im Satzungsentwurf zur bisherigen Fassung sind in Rot dargestellt. 
 

Die Betriebskommission hat am 21.03.2013 ihre Zustimmung erteilt. 

 
 

Anlagen 
Entwurf Eigenbetriebssatzung 

Entwurf Geschäftsordnung 

 

 
 

27.03.2013 

Gesehen: 

 

 
 

Betriebsleiter 

Gesehen: 

 

 
 

FB Finanzen 

 

 

 
 

Bürgermeister 
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